
Leitsätze:  

 

1. Das eigenständige Ausgabenbewilligungsrecht des Finanzministers nach 

Art. 81 LV steht nicht gleichrangig neben dem Budgetrecht des Landtags aus 

Art. 79 LV. Dem Finanzminister ist nur eine subsidiäre (Not-)Kompetenz ein-

geräumt, um in dringenden Fällen die Handlungsfähigkeit der Exekutive unge-

achtet des grundsätzlichen Vorrangs der Mittelbewilligung durch den Landtag 

zu gewährleisten. 

 

2. Mit dem Erfordernis eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnis-

ses in Art. 81 Satz 2 LV wird die haushaltsrechtliche Entscheidungsprärogati-

ve des Landtags sowohl vergangenheits- als auch zukunftsbezogen gesichert. 

Weder dürfen die Festlegungen im verabschiedeten Haushaltsplan korrigiert 

oder gar konterkariert, noch darf die Zuständigkeit des Landtags für einen 

Nachtragshaushalt unterlaufen werden. 

 

3. Wegen des Gebots der Rücksichtnahme auf das vorrangige Haushaltsbewilli-

gungsrecht des Landtags ist den verfassungsrechtlich begründeten Konsulta-

tionspflichten nach § 47a Abs. 3 LTGO nur dann Genüge getan, wenn der Fi-

nanzminister beim Landtagspräsidenten ausdrücklich anfragt, ob der Landtag 

rechtzeitig über die Bewilligung in der Form eines Nachtragshaushalts ent-

scheiden kann. Im Einzelfall kann es erforderlich sein, die Anfrage mit der Vor-

lage des Entwurfs eines Nachtragshaushaltsgesetzes zu verbinden. 
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